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Gremium  Zuständigkeit 
beraten in der Sitzung 

am dafür dagegen enthalten 

Betriebsausschuss für den 
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft 

Vorpommern-Rügen 

Vorberatung 12.11.2025    

Kreisausschuss Vorberatung 24.11.2025    

Kreistag Vorpommern-Rügen Entscheidung 15.12.2025    

 
 

8. Satzung zur Änderung der Satzung über die Abfallbewirtschaftung im Landkreis 
Vorpommern-Rügen 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Kreistag Vorpommern-Rügen beschließt: 
 
Der Kreistag beschließt die 8. Satzung zur Änderung der Satzung über die Abfallbewirtschaftung 
im Landkreis Vorpommern-Rügen – (Abfallsatzung – AbfS) gemäß dem als Anlage beigefügten 
Satzungsentwurf. 

 

 

Stralsund, 23. Oktober 2025 

 
 

gez. i.V. Kathrin Meyer 
Dr. Stefan Kerth 

- Landrat – 

 

 
 

Beschlussvorlage 
Federführender Fachdienst:  

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Vorpommern-Rügen  
Vorlagen Nr.: 

BV/4/0162 

Status: öffentlich 
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Begründung:  
 
Auf der Grundlage des vom Kreistag Vorpommern-Rügen am 5. Mai 2014 verabschiedeten 
Abfallwirtschaftskonzeptes (AWIKO), der durch zum 31. Dezember 2015 auslaufenden 
Entsorgungsverträge erforderlichen Neuvergabe abfallwirtschaftlicher Leistungen und der 
abgelaufenen Kalkulationszeiträume in den Entsorgungsgebieten Nordvorpommern, 
Hansestadt Stralsund und Rügen wurde am 14. Dezember 2015 eine einheitliche Satzung 
über die Abfallwirtschaft im Landkreis Vorpommern-Rügen - Abfallsatzung – beschlossen.  
Am 19. Dezember 2016 beschloss der Kreistag die 1. Satzung zur Änderung der 
Abfallsatzung. Beide Satzungen wurden durch den Kreistag Vorpommern-Rügen am 
9. Oktober 2017 erneut beschlossen. Die Abfallsatzung ist seit dem 1. Januar 2016 in Kraft.  

In der vorliegenden 8. Satzung zur Änderung der Satzung über die Abfallbewirtschaftung im 
Landkreis Vorpommern-Rügen wird ein Hinweis der Rechtsanwaltskanzlei GGSC umgesetzt.  

Die den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft beratende Kanzlei wies darauf hin, dass die Höhe 
einer möglichen Geldbuße, mit der das vorsätzliche oder fahrlässige Handeln gegen 
Bestimmungen der Abfallsatzung geahndet werden kann, höchstens 1.000 EUR betragen 
sollte.  
 

Anlagen: 
 

Anlage 1:  
8. Satzung zur Änderung der Satzung über die Abfallbewirtschaftung im Landkreis Vorpommern-
Rügen – (Abfallsatzung-AbfS) - 
 
Anlage2:  
Satzung über die Abfallbewirtschaftung im Landkreis Vorpommern-Rügen – (Abfallsatzung-AbfS) – 
Lesefassung – 
 
 

Finanzielle Auswirkungen:  keine haushaltsmäßige Berührung 

Gesamtkosten:       

Finanzierung  
Veranschlagung im 
aktuellen Haushaltsplan:  

Produkt/Konto:             

über- oder 
außerplanmäßige Ausgabe: 

Deckung erfolgt aus 
Produkt/Konto:  
- MA       
- ME       

      

Folgekosten in kommenden 
Haushaltsjahren: 

Haushaltsjahr:              
Haushaltsjahr:              

Haushaltsjahr:              
Haushaltsjahr:              

Bemerkungen: 
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